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Schriftliche Anmeldung der Eheschließung 1 
 

 

 

Standesamt Hamm 

Postfach 24 49 

59061  Hamm 

 

 

 

Unser Wunschheiratstermin/Wunschuhrzeit ist der: 

 

____________________/_______________ 

Wir möchten gern in diesem Trauzimmer heiraten: 

 

___________________________________ 

 

 

 

Da wir zur Anmeldung der Eheschließung nicht anwesend sein können, machen wir folgende Angaben: 
 

Anmeldender zu 1: Anmeldender zu 2: 
 

1. Angaben zur Person 
Familienname (ggf. Geburtsname) Familienname (ggf. Geburtsname) 

  
alle Vornamen alle Vornamen 

  
Geschlecht Geschlecht 

 männlich    weiblich    divers  männlich    weiblich    divers 
Telefon/e-mail: Telefon/e-mail: 

 

 

 

Geburtstag und -ort, Geburtsland ² Geburtstag und -ort, Geburtsland ² 

  
Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer 

  
PLZ, Wohnort PLZ, Wohnort 

  
Familienstand Familienstand 

 ledig    verwitwet    geschieden ³   

 

 Lebenspartnerschaft aufgehoben 

 

 ledig    verwitwet    geschieden ³   

 

 Lebenspartnerschaft aufgehoben 

Staatsangehörigkeit  Staatsangehörigkeit  

 deutsch 

 

andere: _____________________  deutsch andere: _____________________ 

 heimatlose/r Ausländer/in  asylberechtigt 

 

 ausländ. Flüchtling    staatenlos 

 heimatlose/r Ausländer/in  asylberechtigt 

 

 ausländ. Flüchtling              staatenlos 
 

2. Volljährigkeit / Geschäftsfähigkeit 
 Ich bin volljährig und geschäftsfähig. 

 

 Ich bin volljährig und geschäftsfähig.  

 Ich bin noch minderjährig. 

 

 Ich bin noch minderjährig.  

 Ich stehe unter Betreuung. 

 

 Ich stehe unter Betreuung. 2 

 

                                                
1 Die Anmeldung wird ungültig, wenn die Ehe nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang beim Standesamt geschlossen wird. 

   Es fallen Gebühren an. 
2 Bei Geburt in Hamm kein Nachweis erforderlich, sonst muss eine beglaubigte Abschrift vom Geburtenregister vorgelegt werden. 

  Bei Geburt Im Ausland bitte eine internationale Geburtsurkunde, bzw. eine vollständige Geburtsurkunde mit Übersetzung eines    

  ermächtigten Übersetzers einreichen.   

³ Bitte den Gerichtsbeschluss mit Rechtskraftvermerk beilegen!  
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Anmeldender zu 1: Anmeldender zu 2: 
 

3. Frühere Ehen / Lebenspartnerschaften (LP) ² 
 Ich war bisher noch nicht verheiratet und habe noch keine  

      Lebenspartnerschaft begründet. Ich habe keine  

      Ehe/Lebenspartnerschaft verschwiegen. 

 

 Ich war bisher noch nicht verheiratet und habe  noch keine  

      Lebenspartnerschaft begründet. Ich habe keine  

      Ehe/Lebenspartnerschaft verschwiegen. 

 

 Ich war bisher ____ mal verheiratet/verpartnert. Diese  

      Ehe(n)/Lebenspartnerschaft(en) besteht/bestehen nicht  

      mehr. Ich habe keine Ehe/Lebenspartnerschaft  

      verschwiegen. 

 

 Ich war bisher ____ mal verheiratet/verpartnert. Diese  

      Ehe(n)/Lebenspartnerschaft(en) besteht/bestehen nicht  

      mehr. Ich habe keine Ehe/Lebenspartnerschaft  

      verschwiegen. 
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in in 

 

mit  (Vornamen, Familienname u. Geburtsname) mit  (Vornamen, Familienname u. Geburtsname)  

   

 Tod    Scheidung    Aufhebung    Nichtigerkl.  Tod    Scheidung    Aufhebung    Nichtigerkl.  

am am 

 

in in 
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mit  (Vornamen, Familienname u. Geburtsname) mit  (Vornamen, Familienname u. Geburtsname)  

   

 Tod    Scheidung    Aufhebung    Nichtigerkl.  Tod    Scheidung    Aufhebung    Nichtigerkl.  

am am 

 

in in 
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in in 

 
mit  (Vornamen, Familienname u. Geburtsname) mit  (Vornamen, Familienname u. Geburtsname)  

   
 Tod    Scheidung    Aufhebung    Nichtigerkl.  Tod    Scheidung    Aufhebung    Nichtigerkl.  

am am 

 

in in 

 
 

4. Verwandtschaft / Schwägerschaft 
 Ich bin mit dem Anmeldenden zu 2 weder in gerader Linie 

verwandt, noch sind wir voll- oder halbbürtige Geschwister. 

 

 Ich bin mit dem Anmeldenden zu 1 weder in gerader Linie 

verwandt, noch sind wir voll- oder halbbürtige Geschwister. 

  

Ein Ehehindernis der Verwandtschaft besteht weder durch 

Annahme als Kind; noch durch frühere leibliche Verwandt-

schaft. 

 

  

Ein Ehehindernis der Verwandtschaft besteht weder durch 

Annahme als Kind; noch durch frühere leibliche Verwandt-

schaft. 

 

5. gemeinsame Kinder ³ 
 Wir haben _____ gemeinsame(s) voreheliche(s) Kind(er), und zwar  :                           

 Familienname, Vornamen, Geburtstag und -ort 

  

  

                                                
² Bei weiteren Vorehen bitte Zusatzblatt benutzen! 

  Bitte von der letzten Vorehe die Heiratsurkunde und das Scheidungsurteil vorlegen. Bei Auslandseheschließungen/Scheidungen  

  müssen von allen Ehen die Urkunden eingereicht werden. Bei einigen Ländern ist vorher eine Anerkennung erforderlich. 
3 Bitte die Geburtsurkunden von allen gemeinsamen Kindern beilegen, sofern diese nicht in Hamm geboren worden sind. 
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6. Namensführung     (weitere Information auf der Rückseite) 

 Wir wollen den gemeinsamen Doppelnamen                          

zu unserem Ehenamen bestimmen.                                                

___________________________________________________ 

 mit Bindestrich                       ohne Bindestrich 

 Wir wollen den Namen                     

 zu unserem Ehenamen bestimmen.  

 Ich,     der Anmeldende zu 1      der Anmeldende zu 2,     möchte einen Begleitnamen bestimmen und habe die Absicht, 

 meinen bisherigen Familiennamen        

 meinen Geburtsnamen     

 dem Ehenamen  voranzustellen          anzufügen. (nur möglich, wenn kein gemeinsamer Doppelname bestimmt wird) 

 Wir wollen keine Erklärung abgeben, um einen Ehenamen zu bestimmen (jeder behält seinen Familiennamen). 

Rechtswahl, wenn mindestens einer der Verlobten ausländischer Staatsangehöriger ist: 
Unsere Namensführung soll sich            nach deutschem Recht richten. 

 

 nach dem Heimatrecht des Mannes            nach dem Heimatrecht der Frau  nach jeweiligem Heimatrecht       richten. 
 

Die Eheschließung soll stattfinden   

    in Hamm  im Standesamt der Stadt:4______________ 
 

Alle vorstehenden Angaben haben wir nach bestem Wissen gemacht.  

Wir haben nichts verschwiegen, dass zur Aufhebung der Eheschließung führen könnte. 
 

Uns ist bekannt, 

• dass die Anmeldung nur bearbeitet werden kann, wenn alle infrage kommenden Zeilen und Kästchen  

sorgfältig und vollständig ausgefüllt sind, 

• dass falsche oder unvollständige Angaben gegenüber dem Standesbeamten als Ordnungswidrigkeit (u.U. 

strafrechtlich) geahndet werden können, 

• dass im Einzelfall weitere Unterlagen / Nachweise erforderlich sein können, 

• dass ein verbindlicher Termin erst bestätigt werden kann, wenn der Standesbeamte festgestellt hat, dass 

Ehehindernisse nicht bestehen und die Zahlung der Gebühren erfolgt ist. 

• dass wir eintretende Änderungen umgehend mitteilen müssen. 
 

Veröffentlichung unserer Daten im Westfälischen Anzeiger 
 Wir sind mit der Veröffentlichung unserer Namen und unseres Eheschließungsdatums im Westfälischen Anzei-

ger einverstanden und entbinden das Standesamt Hamm für diesen Zweck von der Verpflichtung des Daten-

schutzes.                          
 

Dolmetscher  

 Ich, der Anmeldende zu 1      zu 2     bin der deutschen Sprache nicht mächtig.  

Für mich hat, folgende, nicht mit mir verwandte/verlobte Person in die deutsche Sprache übersetzt:⁵ 

 Name, Vorname/n, Anschrift:  
 

Unterschrift des Dolmetschers: 
 

 

eigenhändige Unterschriften (Vor- und Familienname) 
 Anmeldender zu 1: Anmeldender zu 2: 

 
Hamm, den                                   Hamm, den 

 

                                                
4 Für eine Eheschließung in der Bundesrepublik Deutschland muss die Anmeldung am Wohnort der Verlobten erfolgen; bei mehre-

ren Wohnorten besteht eine Wahlmöglichkeit. Die Eheschließung kann auf Ihren Wunsch bei jedem deutschen Standesamt erfolgen.  

Sollte die Eheschließung bei einem auswärtigen Standesamt gewünscht werden, bitte die Standesamtsbezeichnung eintragen! 

⁵ Übersetzen darf jede volljährige Person, die nicht mit den Anmeldenden verwandt oder verschwägert ist. Ein Anmeldender darf 

nicht für den anderen Anmeldenden übersetzen. Der Übersetzer muss sich ausweisen können. 
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Liebes Brautpaar, 

 

um die für die Eheschließung erforderlichen Unterlagen vorbereiten zu können, darf ich Sie 

bitten, schon bei der Anmeldung anzugeben, wie Sie Ihre Namen in der Ehe führen wollen. 

Dazu gibt es ein paar Informationen. 

 

1. Grundsätzlich führt jeder Ehegatte in der Ehe seinen Namen nach dem Recht des Staates, in 

dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

 Es ist aber auch möglich, eine Rechtswahl zu treffen und durch Erklärung gegenüber dem Stan-

desamt für seinen Namen das Recht des Staates zu wählen, dem der Ehegatte angehört. 

 

2. Für Staatenlose und heimatlose Ausländer mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland sowie für Asylberechtigte und ausländische Flüchtlinge mit Wohnsitz in der Bun-

desrepublik Deutschland gilt deutsches Namensrecht. 

 

3. Ist mindestens einer der Ehegatten ausländischer Staatsangehöriger, so können die Ehegatten 

durch eine gemeinsame Erklärung gegenüber dem Standesbeamten bei oder nach der Ehe-

schließung ihren Namen wählen 

• nach dem Recht eines Staates, dem einer der Ehegatten angehört, oder 

• nach deutschem Recht, wenn einer von ihnen seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der  

Bundesrepublik Deutschland hat. 

 

4. Namensführung nach deutschem Recht (§ 1355 BGB): 

• Die Ehegatten sollen einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) bestimmen. Bes-

timmen die Ehegatten keinen Ehenamen, so führen sie ihren zur Zeit der Eheschließung ge-

führten Namen auch nach der Eheschließung. 

• Zum Ehenamen können die Ehegatten durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den 

Geburts- oder Familiennamen des Mannes oder den Geburts- oder Familiennamen der Frau 

bestimmen.  

Darüber hinaus kann auch ein aus den Familiennamen beider Ehegatten gebildeter Dop-

pelname als Ehename bestimmt werden 

• Die Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens erfolgt bei der Eheschließung. Wird 

eine Erklärung nicht abgegeben, kann sie nach der Eheschließung nachgeholt werden. 

• Ein Ehegatte, dessen Geburts- oder Familienname nicht Ehename wird, kann durch Erklä-

rung gegenüber dem Standesbeamten dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den zur 

Zeit der Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens geführten Namen voranstellen oder 

anfügen. Dies gilt nicht, wenn der Ehename aus mehreren Namen besteht. Besteht der Name 

eines Ehegatten aus mehreren Namen, so kann nur einer dieser Namen hinzugefügt werden. 

Die Bestimmung eines Begleitnamens ist nicht möglich, wenn ein gemeinsamer Dop-

pelname bestimmt wird. 

 

5. Ob die von einem Ausländer gewählte Namensführung, wenn sie nicht seinem Heimatrecht 

entspricht, von der Heimatbehörde auch anerkannt wird, sollte zuvor mit der konsularischen 

Vertretung des Heimatstaates geklärt werden. 

 

Alle das Standesamt betreffenden Dienstleistungen finden Sie auf der Seite:  

www.hamm.de/Standesamt  

Dort können Sie sich einen Film über die Trauzimmer in Hamm ansehen und Sie finden auch Bilder 

unserer Trauzimmer.  

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

 

Ihr Standesamt Hamm 

http://www.hamm.de/Standesamt

